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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Thomas Hacker, 
Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer, 
Dr. Otto Bertermann FDP, 

Georg Schmid, Thomas Kreuzer, Christian Meißner, 
Dr. Manfred Weiß, Petra Guttenberger, Jürgen W. 
Heike, Dr. Florian Herrmann, Manfred Ländner, Andreas 
Lorenz, Angelika Schorer, Jakob Schwimmer, Max Strehle, 
Otto Zeitler, Josef Zellmeier CSU 

Drs. 16/1271, 16/1813 

Gesetz zur Änderung des Polizeiaufgabengesetzes, des 
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes und des Bayeri-
schen Datenschutzgesetzes 

§ 1 

Änderung des Polizeiaufgabengesetzes 

Das Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der Bayeri-
schen Staatlichen Polizei (Polizeiaufgabengesetz – PAG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 
(GVBl S. 397, BayRS 2012-1-1-I), zuletzt geändert durch 
Art. 27 Abs. 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2008 (GVBl 
S. 421) wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden die Worte „Art. 34e 
Notwendige Begleitmaßnahmen“ gestrichen. 

2. Art. 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden die Sätze 3 und 4 gestrichen. 

b) Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.“ 

3. Art. 24 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.“ 

4. In Art. 32 Abs. 4 werden die Worte „zwei Monate“ 
durch die Worte „drei Wochen“ ersetzt. 

5. Art. 34 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„1Die Polizei kann durch den verdeckten Ein-
satz technischer Mittel in oder aus Wohnungen 
(Art. 23 Abs. 1 Satz 2) personenbezogene Da-
ten über die für eine Gefahr Verantwortlichen 
erheben, wenn dies erforderlich ist zur Abwehr 
einer dringenden Gefahr für den Bestand oder 
die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son.“ 

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nr. 1 werden die Worte „oder die dort 
genannten Straftaten nicht anders verhütet 
oder abgewehrt“ gestrichen. 

bbb) In Nr. 2 Buchst. a werden die Worte 
„Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren 
oder Straftaten“ durch die Worte „Satz 1 
genannten Gefahren“ ersetzt. 

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nrn. 2 und 3 
ist eine nur automatische Aufzeichnung nicht zu-
lässig; wird bei einer Maßnahme nach Abs. 1 
Satz 1 erkennbar, dass Gespräche geführt werden, 
die dem Kernbereich der privaten Lebensgestaltung 
zuzurechnen sind, und bestehen keine Anhalts-
punkte dafür, dass sie dem Zweck der Herbeifüh-
rung eines Erhebungsverbots dienen sollen, ist die 
Datenerhebung unverzüglich und so lange erforder-
lich zu unterbrechen.“ 

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 Nr. 2 werden die Worte „Abs. 6“ 
durch „Abs. 5“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren oder 
Straftaten“ durch die Worte „Abs. 1 Satz 1 ge-
nannten Gefahren“ ersetzt. 

6. Art. 34a Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nr. 2 wird gestrichen. 

b) Die bisherige Nr. 3 wird Nr. 2 und wie folgt geän-
dert: 
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aa) In Buchst. a werden die Worte „Personen nach 
Nr. 1 oder 2“ durch die Worte „Personen nach 
Nr. 1“ ersetzt. 

bb) In Buchst. b werden die Worte „unter Nr. 1 
oder 2 genannten Personen“ durch die Worte 
„unter Nr. 1 genannten Personen“ ersetzt. 

7. Art. 34c wird wie folgt geändert: 
a) In Abs. 4 Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Art. 34a 

Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren 
oder Straftaten“ durch die Worte „Art. 34a Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 genannten Gefahren“ ersetzt. 

b) In Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „Art. 34a Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2“ durch die Worte „Art. 34a 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 

8. Art. 34d wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 
„1Die Polizei kann mit technischen Mitteln 
verdeckt auf informationstechnische Systeme 
zugreifen, um Zugangsdaten und gespeicherte 
Daten zu erheben von Personen,  
1. die für eine Gefahr verantwortlich sind, 

soweit dies zur Abwehr einer dringenden 
Gefahr für  
a) den Bestand oder die Sicherheit des 

Bundes oder eines Landes, 
b) Rechtsgüter der Allgemeinheit, deren 

Bedrohung die Grundlagen der Exis-
tenz der Menschen berührt, oder 

c) Leib, Leben oder Freiheit einer Person  
erforderlich ist, oder 

2. soweit bestimmte Tatsachen die begründe-
te Annahme rechtfertigen, dass 
a) sie für Personen nach Nr. 1 bestimmte 

oder von diesen herrührende Mittei-
lungen entgegennehmen oder entge-
gengenommen haben, ohne insoweit 
das Recht zur Verweigerung des 
Zeugnisses nach §§ 53, 53a StPO zu 
haben, oder solche Mitteilungen wei-
tergeben oder weitergegeben haben 
oder 

b) die unter Nr. 1 genannten Personen ihre 
informationstechnischen Systeme be-
nutzen oder benutzt haben. 

2Eine Maßnahme nach Satz 1 darf nur durch-
geführt werden, wenn die Erfüllung einer poli-
zeilichen Aufgabe auf andere Weise aussichts-
los oder wesentlich erschwert wäre. 3Daten 
dürfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
gelöscht werden, wenn eine gegenwärtige Ge-
fahr für Leib oder Leben nicht anders abge-
wehrt werden kann.“ 

bb) In Satz 7 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ 
ersetzt. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
aa) In Satz 1 werden die Worte „Sätze 1 und 2 gel-

ten“ durch die Worte „Satz 1 gilt“ ersetzt. 
bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für die richterliche Anordnung ist Art. 24 
Abs. 1 Satz 3 entsprechend anzuwenden; die 
weitere Beschwerde ist ausgeschlossen.“ 

cc) Es wird folgender neuer Satz 3 eingefügt: 
„3Zuständig ist das in § 74a Abs. 4 GVG be-
zeichnete Gericht, in dessen Bezirk die bean-
tragende Polizeidienststelle ihren Sitz hat; über 
Beschwerden entscheidet das in § 120 Abs. 4 
Satz 2 GVG bezeichnete Gericht.“ 

dd) Die bisherigen Sätze 3 bis 8 werden Sätze 4 bis 9. 

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Sie dürfen nur zu den Zwecken verwendet 
werden, zu denen sie erhoben wurden.“ 

bb) In Satz 3 Nr. 3 werden die Worte „Abs. 1 
Satz 1 Nrn. 1 und 2 genannten Gefahren oder 
Straftaten“ durch die Worte „Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 genannten Gefahren“ ersetzt. 

cc) In Satz 5 Halbsatz 2 werden die Worte „Art. 34 
Abs. 4 Satz 2“ durch die Worte „Abs. 3 Satz 2“ 
ersetzt. 

d) Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort „erhoben“ 
das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt und 
werden nach dem Wort „gelöscht“ die Worte 
„oder verändert“ gestrichen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Abs. 1 Satz 1 
Nrn. 1 und 2“ durch die Worte „Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1“ ersetzt. 

cc) Satz 3 erhält folgende Fassung:  

„3Ist wegen desselben Sachverhalts ein straf-
rechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 
Betroffenen eingeleitet worden, ist die Unter-
richtung in Abstimmung mit der Staatsanwalt-
schaft nachzuholen, sobald dies der Stand des 
Ermittlungsverfahrens zulässt.“ 

dd) Es werden folgende Sätze 4 und 5 angefügt: 

„4Art. 34 Abs. 6 Sätze 3 bis 5 gelten entspre-
chend. 5Die gerichtliche Zuständigkeit und das 
Verfahren richten sich im Fall des Satzes 3 
nach den Regelungen der Strafprozessordnung, 
im Übrigen gelten Abs. 3 Sätze 2 und 3.“ 

e) Abs. 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „und die Verände-
rung“ gestrichen und wird die Zahl „2“ durch 
die Zahl „3“ ersetzt. 
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bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 
„3In dem Bericht sind anzugeben: 
1. die Anzahl der den Maßnahmen zu Grunde 

liegenden Anordnungen, unterschieden nach 
a) Erstanordnungen, 
b) Verlängerungsanordnungen, 

2. die jeweilige Anordnungsdauer, 
3. die Anzahl der Maßnahmen, unterschieden 

nach 
a) Erhebungen von Daten, 
b) Löschungen von Daten, 

4. die gesetzlichen Grundlagen der Maßnah-
men.“ 

9. In Art. 34d Abs. 3 Satz 2 werden der Strichpunkt und 
die Worte „die weitere Beschwerde ist ausgeschlossen“ 
gestrichen. 

10. Art. 34e wird aufgehoben. 

11. Dem Art. 36 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

„(5) 1Von Maßnahmen nach Abs. 1 sind 
1. die Personen zu unterrichten, gegen die die Maß-

nahme gerichtet war, sowie 
2. diejenigen, deren personenbezogene Daten ge-

meldet worden sind. 
2Die Unterrichtung erfolgt, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks der Maßnahme oder der eingesetzten 
nicht offen ermittelnden Beamten geschehen kann. 3Ist 
wegen desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Er-
mittlungsverfahren gegen den Betroffenen eingeleitet 
worden, ist die Unterrichtung in Abstimmung mit der 
Staatsanwaltschaft nachzuholen, sobald dies der Stand 
der Ermittlungen zulässt. 4Erfolgt die Benachrichtigung 
nicht binnen zwölf Monaten nach Beendigung der 
Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der rich-
terlichen Zustimmung. 5Art. 34 Abs. 6 Sätze 4 und 5 
gelten entsprechend. 6Die gerichtliche Zuständigkeit 
und das Verfahren richten sich im Fall des Satzes 3 
nach den Regeln der Strafprozessordnung, im Übrigen 
ist für die richterliche Entscheidung Art. 24 Abs. 1 
Satz 3 entsprechend anzuwenden; zuständig ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die ausschreibende Poli-
zeidienststelle ihren Sitz hat.“ 

12. Art. 44 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„3Art. 24 Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.“ 
 

§ 2 

Änderung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes 

Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz (BayVSG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. April 1997 (GVBl 
S. 70, BayRS 12-1-I), zuletzt geändert durch § 1 des Geset-
zes vom 8. Juli 2008 (GVBl S. 357), wird wie folgt geän-
dert: 

1. Art. 6a Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3 ist eine nur 
automatische Aufzeichnung nicht zulässig; wird bei ei-
ner Maßnahme nach Abs. 1 erkennbar, dass Gespräche 
geführt werden, die dem Kernbereich der privaten Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind, und bestehen keine 
Anhaltspunkte dafür, dass sie dem Zweck der Herbei-
führung eines Erhebungsverbots dienen sollen, ist die 
Datenerhebung unverzüglich und so lange erforderlich 
zu unterbrechen.“ 

2. Art. 6b Abs. 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.“ 

3. In Art. 6e Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt am Ende durch 
einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 
„die Maßnahmen sind zu dokumentieren.“ 

4. Art. 6f Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „und 6“ gestrichen. 

b) In Satz 3 wird der Punkt am Ende durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Halbsatz ange-
fügt: 
„Art. 6b Abs. 2 Satz 7 gilt entsprechend.“ 

c) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

„4Zuständiges Gericht ist das in § 74a Abs. 4 GVG 
bezeichnete Gericht, in dessen Bezirk das Lan-
desamt für Verfassungsschutz seinen Sitz hat.“ 

d) Es werden folgende Sätze 5 und 6 angefügt: 

„5Über Beschwerden entscheidet das in § 120 
Abs. 4 Satz 2 GVG bezeichnete Gericht. 6Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend; die weitere Beschwerde 
ist ausgeschlossen.“ 

5. Art. 6f Abs. 5 Satz 6 erhält folgende Fassung: 

„6Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in Ange-
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entspre-
chend; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.“ 

6. Art. 6g wird aufgehoben. 

 

§ 3 

Änderung des Bayerischen Datenschutzgesetzes 

In Art. 21a Abs. 5 des Bayerischen Datenschutzgesetzes 
(BayDSG) vom 23. Juli 1993 (GVBl S. 498, BayRS 204-1-
I), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 
14. April 2009 (GVBl S. 86), werden die Worte „zwei Mo-
nate“ durch die Worte „drei Wochen“ ersetzt. 
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§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 Nrn. 2, 3, 9 und 12 
sowie § 2 Nrn. 2 und 5 am 1. September 2009 in Kraft.      

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 


